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Öffentliche Planauflage 
Zonenänderung sowie Festsetzung eines Bebauungsplans im Be-
reich Wildensteinerstrasse, Baldeggerstrasse und Bechburger-
strasse (Areal GGG Wildensteinerstrasse) 

Parzellen 0825, 1389 der Sektion V des Grundbuches der Stadt Ba-
sel 

Die GGG Breite AG engagiert sich im sozialen Wohnungsbau und besitzt 
Liegenschaften im Breite Quartier in Basel, unter anderen auch die bei-
den Arbeiterhäuser Wildensteinerstrasse 8, 10, 12 und Bechburgerstras-
se 9, 11. Die Gebäude sind sehr renovationsbedürftig und entsprechen 
nicht mehr den Anforderungen an sozialen Wohnungsbau. Gmür & Steib 
Architekten aus Zürich erarbeiteten im Rahmen eines Studienauftrags 
ein Projekt, das als Grundlage für die Umzonung von der Schonzone zur 
Zone 4 und die Erarbeitung eines Bebauungsplans diente. Mit dem Be-
bauungsplan werden die hohe Qualität des Entwurfs von Gmür & Steib 
Architekten gesichert und wo nötig Abweichungen von der Grundord-
nung geregelt. Zudem muss eine Baulinie angepasst werden. 

Von Montag, 11. Juni, bis Dienstag, 10. Juli 2007 liegen folgende 
Entwürfe öffentlich auf: 
- Zonenänderungsplan 
- Bebauungsplan mit Vorschriften 
Mit der Planauflage wird gemäss § 116 Abs. 2 Bau- und Planungsgesetz 
auch eine Planungszone begründet. 

Die Entwürfe können werktags im Hochbau- und Planungsamt, Ritter-
gasse 4, 2. Stock, Ganghalle rechts, eingesehen werden. Telefonische 
Anfragen werden während dieser Zeit unter der Telefonnummer 061 267 
92 25 entgegen genommen. Die Unterlagen sind auch unter 
www.bd.bs.ch einsehbar. 

Einsprachen der Berechtigten und Anregungen der interessierten Öffent-
lichkeit zu den Entwürfen oder zur Planungszone sind bis Dienstag, 10. 
Juli 2007 schriftlich und begründet an das Hochbau- und Planungsamt, 
Hauptabteilung Planung, Rittergasse 4, 4001 Basel, einzureichen. 
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GGG Wildensteinerstrasse 
Bericht zur Planauflage 

Zonenänderung, Festsetzung eines Bebauungsplans und Entwidmung einer 
Fläche aus dem Verwaltungsvermögen im Bereich Wildensteinerstrasse, Bal-
deggerstrasse und Bechburgerstrasse (Areal GGG Wildensteinerstrasse) 
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1. Ausgangslage 
Die GGG Breite AG (kurz GGG) engagiert sich im sozialen Wohnungsbau und besitzt Lie-
genschaften im Breite Quartier in Basel. Darunter befinden sich unter anderen auch die bei-
den Arbeiterhäuser Wildensteinerstrasse 8, 10, 12 und Bechburgerstrasse 9, 11, die in den 
Jahren 1911 und 1914 als Mehrfamilienreihenhäuser mit Vorgärten und zugehörigen Pflanz-
gärten gebaut wurden (Parzelle 5/1389). Die Gebäude sind sehr renovationsbedürftig und 
entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen an den sozialen Wohnungsbau. Die 
GGG prüfte darauf hin verschiedene Szenarien einer Erneuerung. 
 
Das Grundstück ist der Schonzone zugeordnet und ein Neubau nicht ohne Weiters möglich. 
Die Schonzone schützt die bestehende Massstäblichkeit und den Kubus einer Bebauung. 
Nach Rücksprache mit der Stadtbildkommission, der Denkmalpflege und dem Hochbau- und 
Planungsamt hat die GGG einen Studienauftrag durchgeführt. Drei Büros wurden beauftragt, 
ein städtebaulich optimales Bebauungsmuster zu entwerfen, das den Anliegen der GGG ge-
recht wird sowie den Abbruch der bestehenden Bebauung (Schonzone) und eine Umzonung 
rechtfertigt. 
 
Der Entwurf von Gmür & Steib Architekten aus Zürich hat das Beurteilungsgremium über-
zeugt und dient nun als Grundlage für die Umzonung von der Schonzone zur Zone 4 und die 
Erarbeitung eines Bebauungsplans. Mit dem Bebauungsplan soll die hohe Qualität des Ent-
wurfs von Gmür & Steib Architekten gesichert und wo nötig Abweichungen von der Grund-
ordnung geregelt werden. Die Details werden auf den folgenden Seiten erläutert. 
 

 
Abb. 1: Orthofoto mit Standort GGG Wildensteinerstrasse. (ohne Massstab, Plan genordet) 
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2. Erläuterungen 

2.1 Allgemein 
Der Planungsperimeter umfasst eine Gesamtfläche von rund 2'941 m2 und befindet sich im 
Besitz folgender Eigentümer: 
 

- Parzelle 5/1389, Wildensteinerstrasse, Fläche: 2’398 m2 
Eigentum: GGG Breite AG 

- Parzelle 5/0825, Baldeggerstrasse, Fläche: 543 m2 
Eigentum: Einwohnergemeinde der Stadt Basel (IWB) 

Nach erfolgreichem Abschluss des Planungsverfahrens ist eine Übernahme des Grund-
stücks 0852 durch die GGG geplant. Die beiden Grundstücke sollen zu einer Parzelle vereint 
werden. Dazu ist gemäss §§ 22 und 33 des Finanzhaushaltsgesetzes die Entwidmung der 
Parzelle 0825 aus dem Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen notwendig. Zuständig ist 
der Grosse Rat. 

2.2 Vorgeschichte 
Die Wildensteinerstrasse 8-12 und die Bechburgerstrasse 9 und 11 wurden mit der Revision 
des Zonenplans, und durch Beschluss des Grossen Rats im Jahr 1986, der Schonzone zu-
gewiesen. Im Ratschlag zur Zonenplanrevision stand dazu folgendes: 
 
„Der flache Boden zwischen Rhein, Birsig [müsste Birs heissen] und St. Alban-Teich, die 
‚Breite’, ist erst kurz vor der Jahrhundertwende, als im Westen Grossbasels und im Klein-
basel der Ausbauprozess schon weit fortgeschritten war, überbaut worden. Als isolierte Vor-
läufer sind einige Jahrzehnt früher im Osten der Breite einfache Ein- und Mehrfamilienhäu-
ser, die mit ihren Gemüsegärten ganz auf die Gewohnheiten und Bedürfnisse einer vom 
Land zugewanderten Arbeiterschaft ausgerichtet waren, entstanden. Die eingeschossigen 
Doppelhäuser kleinsten Zuschnitts aus dem Jahr 1877 an der Birsfelderstrasse, vom übrigen 
Quartier durch die Auto- und Eisenbahnbrücke getrennt und da und dort massvoll zurückhal-
tend umgebaut, sind die letzten intakten Reste davon. Die ein halbes Jahrhundert später er-
stellten Häuser der GGG an der Wildensteiner- und an der Bechburgerstrasse sind nach ih-
rer sozialen und architektonischen Haltung deren Nachfolger. Für die Frühzeit des Quartiers 
sind zweigeschossige, dreiachsige Miethäuser typisch, wie sie uns an der Homburgerstras-
se, dem wohl schönsten Strassenraum des Quartiers, noch als geschlossenes Ensemble 
entgegentreten.“  
Zitat aus Ratschlag Nr. 7907 / 3. Zonenplan / 3.1 ... Stadt- und Dorfbild-Schonzone / 3.1.1 Grossbasel-Ost / a) Breite (Seite 12) 

 
Die heute noch vorhandenen Elemente Birsfelderstrasse, Wildensteiner- / Bechburger-
strasse sind Relikte, denen man bei der Zonenplanrevision vor 20 Jahren durch die Einwei-
sung in die Schonzone Tribut gezollt hatte. Bereits damals sind wesentliche, mehrgeschos-
sige Bauten bereits dem Autobahnbau zum Opfer gefallen; die letzten zwei Mehrfamilien-
häuser (In der Breite 9-13) haben noch bis nach der Eröffnung der Schwarzwaldbrücke im 
Jahr 1973 gestanden. 
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Die nun zum Abbruch vorgesehenen Häuser der GGG an der Wildensteiner- und Bechbur-
gerstrasse wurden 1914 durch die bekannten Basler Architekten La Roche und Stähelin (E. 
La Roche war der Erbauer des Bahnhofs SBB und der Universitätsbibliothek) für die „AG für 
Arbeiterwohnungen in der Breite“ errichtet. Infolge der kleinflächigen Anlage und der starken 
baulichen Veränderungen im Umfeld wirkt die Siedlung heute nur noch fragmentarisch.  
 
Für eine Neubebauung auf diesem Areal beauftragte die GGG das Büro Koechlin Schmidt zu 
prüfen, in wie weit eine Neubau innerhalb des bestehenden zweigeschossigen Volumens 
möglich sei. Diese Möglichkeit verwarf die Stadtbildkommission aufgrund der ihr vorgelegten 
Studien, da sie nicht zu einer städtebaulich befriedigenden Lösung für das gesamte Geviert 
führte. Eine neue Bebauung ist also nicht in der bestehenden Massstäblichkeit möglich und 
daher eine zonenrechtliche Bereinigung notwendig. Zur Sicherstellung einer hohen architek-
tonischen und städtebaulichen Qualität, die für eine Umzonung der Schonzone eine ent-
scheidende Voraussetzung ist, war ein Varianzverfahren (Studienauftrag) nötig. 

2.3 Studienauftrag 
Burckhardt und Partner Architekten aus Basel führten im Auftrag der GGG und in Zusam-
menarbeit mit dem Hochbau- und Planungsamt einen Studienauftrag durch. Die Jury setzte 
sich aus Vertretern der Bauherrschaft, des Kantons sowie aus Experten zusammen: 
 

- Dr. Peter Liatowitsch (GGG), Vorsitz 

- Fritz Schumacher (Kantonsbaumeister Basel-Stadt) 

- Thomas Osolin (Architekt Basel, Stadtbildkommission) 

- Sabina Hubacher (Architektin Zürich) 

- Prof. Peter Fierz (Architekt Basel) 

 
Drei Architekturbüros wurden zur Teilnahme am Studienauftrag eingeladen: 
 

- Koechlin Schmidt Architekten AG, Basel 

- Gmür & Steib Architekten AG, Zürich 

- sabarchitekten AG, Basel. 

 
Ziel des Studienauftrages war, ein Bebauungsmuster zu definieren, das dem städtebaulichen 
Kontext entspricht und die unterschiedlichen Anforderungen kohärent und einfach löst. Es 
sollen städtische Familienwohnungen mit einfachen bis mittleren Standards entstehen, die 
von guten Freiraumqualitäten und der Quartiersinfrastruktur profitieren können. 
 
Nach eingehender Diskussion empfahl die Jury den Entwurf von Gmür & Steib Architekten 
als Grundlage zur weiteren Bearbeitung des Projekts. 
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2.4 Projekt Gmür & Steib 
Das Projekt sieht eine 5-geschossige Blockrandbebauung entlang der Wildersteiner- und 
Baldeggerstrasse vor. So wird der zur Verfügung stehende Perimeter zur Schliessung des 
Blockrandes genutzt. Untergeordnete Nutzungen werden mit Blick auf die Immissionen sei-
tens der Autobahn entlang der Baldeggerstrasse angeordnet. Entlang der Bechburgerstrasse 
wird ebenfalls 5-geschossig an die bestehenden Blockrandbauten angeschlossen. Zum Hof 
öffnen sich die Gebäude durch Loggien, Balkone und Vorbereiche und schaffen eine Abstu-
fung halböffentlicher, bzw. privater Bereiche. Insgesamt umfasst die Bebauung 5’792 m2 
Bruttogeschossfläche. Der Wohnungsmix bewegt sich zwischen 2 ½ und 5 ½ Zimmer Woh-
nungen mit Schwerpunkt bei den 3 ½ und 4 ½ Zimmer Wohnungen. Die Wohnungen sind 
entlang der Wildersteinerstrasse als Zweispännertypen mit grosszügigen Loggien und Bal-
konen konzipiert. Es besteht die Möglichkeit zum „Durchwohnen“. Eine Sonderlösung im 
Grundriss wird für die Ecke Wildersteiner / Baldeggerstrasse vorgeschlagen. Die durch die 
Nordorientierung eingeschränkten Wohnungen entlang der Bechburgerstrasse werden auf-
gewertet durch einen grosszügigen hohen Raum als zentrale Halle.  
 
Die Zufahrt zur Einstellhalle wurde in der Projektüberarbeitung in das Gebäude an der Bech-
burgerstrasse integriert, um allfällige Emissionen möglichst gering zu halten. 
 

 
Abb. 2: Situation Bebauung GGG Wildensteinerstrasse. Quelle: Gmür & Steib Architekten 2006  

(ohne Massstab, Plan genordet) 
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Abb. 3: Visualisierung Projekt Gmür & Steib. Quelle: Gmür & Steib Architekten 2006 
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3. Nutzungsplanerische Massnahmen 

3.1 Bestehende / neue Zonierung 
Die Liegenschaft der GGG befindet sich heute in der Schonzone. Die Liegenschaft der IWB 
sowie der Rest des Gevierts in der Zone 4. In der Schonzone darf gemäss § 37 des Bau- 
und Planungsgesetzes „der nach aussen sichtbare historische oder künstlerische Charakter 
der bestehenden Bebauung nicht beeinträchtigt werden; insbesondere sollen Baukubus und 
Massstäblichkeit gewahrt werden“. Eine Neukonzeption der Bebauung kann nicht unter Ein-
haltung der Schonzonen-Bestimmungen erfolgen. Die Liegenschaft soll daher, entsprechend 
dem restlichen Geviert, der Zone 4 zugewiesen werden. 
 

    
Abb. 4 & 5: Bestehende Zonen, Plan Nr. 13’260. Neue Zonen, Plan Nr. 13’261. (Kein Massstab, Plan genordet) 

3.2 Bebauungsplan und Vorschriften 
„Bebauungspläne sollen [gemäss § 101 BPG] in begrenzten Gebieten bessere Bebauungen 
gewährleisten als die baurechtliche Grundordnung...“. Die Zone 4 regelt die Bauweise sowie 
Art und Mass der Nutzung abschliessend. Der Bebauungsplan dient im vorliegenden Fall zu 
einer weitergehenden Regelung mit dem Ziel, die massgeblichen Aspekte des Resultats aus 
dem Studienauftrag zu sichern und so die hohe städtebauliche Qualität des Projekts zu ga-
rantieren. So wird die überbaubare Fläche innerhalb des Blockrandbereichs im Hinblick auf 
eine Qualitätssteigerung eingeschränkt und das Attikageschoss zur Hofseite stärker zurück-
versetzt. Die Lichteinfallswinkel zu den Nachbarliegenschaften werden respektiert und die 
zulässige Bruttogeschossfläche in der Zone 4 von 6'156 m2 um rund 360 m2 unterschritten. 
Hingegen darf die nicht überbaubare hofseitige Fläche im Blockrandbereich abgegraben und 
das Attikageschoss zur Wildensteinerstrasse um nur 0.8 m (statt 1.5 m) zurückversetzt wer-
den. 
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Abb. 6 & 7: Bebauungsplan, Plan Nr. 13’259 inkl. Schnitt. (Kein Massstab, Bebauungsplan genordet) 

 
Zum Bebauungsplan, Plan Nr. 13’259, werden folgende Vorschriften festgesetzt werden: 
 
a. Das im Blockrandbereich zulässige Volumen ist in Anlehnung an die im Situati-

onsplan und in den Profilen dargestellte Volumenstudie zu realisieren. 
 
Ein konkretes Bauprojekt soll sich nach dem Resultat des Studienauftrags richten. Diese 
Vorschrift stellt sicher, dass ein Bauprojekt in Anlehnung an das im Bebauungsplan darge-
stellte Volumen realisiert wird. Die im Plan grau dargestellte Volumenstudie ist aber nicht un-
besehen und massstäblich umzusetzen. Sie dient als Richtlinie insbesondere bei der Aus-
gestaltung der Bauteile im Bereich A. 
 
b. Im Bereich A dürfen Gebäudewände und Bauteile eine maximale Höhe von 14 m 

(Wildensteinerstr. / Baldeggerstr. 268.07 m ü. M.; Bechburgerstr. 267.50 m ü. M.) 
nicht überschreiten. Unbeachtliche Bauteile bleiben vorbehalten. Mindestens 1/3 
der Fläche im Bereich A darf nicht überbaut werden. 

 
Durch die Beschränkung der Gebäudehöhe im Bereich A wird das Attikageschoss zurück-
versetzt und unterstützt den eigenständigen Charakter der Bauteile in Bereich A. Zudem darf 
der Bereich A nur zu 2/3 bebaut werden, was zur Ausbildung der Vorbauten führt, die das 
Resultat des Studienauftrags massgeblich prägen. Unbeachtliche Bauteile gemäss § 33, 
Abs. 2 BPG haben sich nicht an die Höhenbeschränkung zu halten, sind aber auf ein Mini-
mum zu beschränken. Der Messpunkt für die Gebäudehöhe liegt an der Wildensteinerstras-
se / Baldeggerstrasse bei 254.07 m ü. M. und an der Bechburgerstrasse bei 253.50 m ü. M. 
 
c. Dachgeschosse müssen auf der Strassenseite mindestens 0.8 m gegenüber dem 

obersten Vollgeschoss zurückgesetzt werden. Es sind nur Flachdächer erlaubt.  
 
Als Ausgleich zur Beschränkung des Attikageschosses auf der Hofseite darf das Attikage-
schoss zur Strassenseite statt 1.5 m nur um 0.8 m zurückversetzt werden. Der Lichteinfalls-
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winkel zu den gegenüberliegenden Baulinien wird dadurch nicht eingeschränkt. Es sind nur 
Flachdächer erlaubt. 
 
d. Die im Blockrandbereich hofseitig nicht überbaute Fläche darf bis 1,5 m unter den 

massgeblichen Messpunkt (Wildensteinerstr. / Baldeggerstr. 254.07 m ü. M.; 
Bechburgerstr. 253.50 m ü. M.) für die Wandhöhe abgegraben werden. 

 
Der Blockrandbereich darf gemäss lit. b dieser Vorschriften nicht vollständig bebaut werden. 
Die nicht überbaute hofseitige Fläche darf aber bis 1.5 m abgegraben werden, um so die Un-
tergeschosse mit ausreichend Licht zu versorgen. Dies ist insbesondere im Blockrandbereich 
entlang der Wildensteiner- sowie der Baldeggerstrasse vorgesehen. 
 
e. Im Untergeschoss dürfen keine Wohn- und Schlafzimmer sowie Küchen und 

Wohnküchen angeordnet werden. Kochgelegenheiten in Ateliers oder ähnlichen 
Räumen sind erlaubt. 

 
Durch das Abgraben der nicht überbauten Fläche entstehen attraktive, gut belichtete Räume 
im Untergeschoss. Diese dürfen aber nicht zu Wohnzwecken genutzt werden. Aus diesem 
Grund wird die Nutzung, entsprechend den Vorschriften bezüglich der Belichtung § 63 und § 
64, eingeschränkt. Kochnischen für Ateliers und ähnlichen Räumen wie Bastel- oder Pau-
senräumen sind jedoch gestattet. 
 
f. Im Blockrandbereich an der Bechburgerstrasse ist gegenüber der Parzelle 1388 

ein seitlicher Grenzabstand von mindestens 5 m einzuhalten. 
 
Die Wohnungen des Gebäudes auf der Parzelle 5/1388 sind nach Ost / West orientiert. Die 
vollständige Nutzung des Blockrandbereichs entlang der Bechburgerstrasse hätte eine Ver-
minderung der Belichtung und der Wohnqualität zur Folge. Der Grenzabstand zur seitlichen 
Grundstücksgrenze ermöglicht eine ordentliche Belichtung des bestehenden Gebäudes. 
 
g. Gebäudewände und Bauteile dürfen nicht in den für anrechenbare Fensterflächen 

nötigen Lichteinfallswinkel der bestehenden Gebäude auf den Parzellen 706 und 
1388 ragen. 

 
Neben dem unter lit. f geregelten Grenzabstand von 5 m zur seitlichen Grundstücksgrenze 
soll auch der Lichteinfallswinkel auf bestehende Räume mit anrechenbarem Licht gesichert 
werden. Normalerweise hat eine Bebauung im Blockrandbereich keinen seitlichen Lichtein-
fallswinkel zu anderen Gebäuden im Blockrandbereich einzuhalten. Die neuen Gebäude sol-
len die Situation gegenüber den Hauptfassaden bestehender Gebäude nicht beeinträchtigen. 
Aus diesem Grund wird der seitliche Lichteinfallswinkel im Blockrandbereich festgeschrie-
ben. Es dürfen lediglich unbeachtliche Bauteile gemäss § 33, Abs. 2 BPG in den Lichtein-
fallswinkel von 45° ragen. 
 
3. Das zuständige Departement kann geringfügige Abweichungen vom Bebauungs-

plan ausnahmsweise zulassen, sofern dadurch die Gesamtkonzeption nicht beein-
trächtigt wird. 
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Dies ist eine in Bebauungsplänen übliche Formulierung zur Abweichung von den Vorschrif-
ten sofern diese geringfügig ist und die mit dem Plan vorgesehene Gesamtkonzeption nicht 
beeinträchtigt. 

3.3 Mehrwertabgabe 
Die Mehrwertabgabe richtet sich nach den §§ 120 ff des Bau- und Planungsgesetzes. Sie 
wird im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens festgesetzt. Zuständig ist das Baudeparte-
ment. 

4. Auflage- und Einspracheverfahren 
Vom Montag, 11. Juni 2007 bis Dienstag, 10. Juli 2007 liegen folgende Entwurfe öffentlich 
auf: 
 
- Zonenänderungsplan 
- Bebauungsplan mit Vorschriften 
 
Mit der Planauflage wird gemäss § 116 Abs. 2 Bau- und Planungsgesetz auch eine Pla-
nungszone begründet. 
 
Die Pläne und Vorschriften können werktags im Hochbau- und Planungsamt, Rittergasse 4, 
2. Stock, Ganghalle rechts, eingesehen werden. Telefonische Anfragen werden während 
dieser Zeit unter der Telefonnummer 061 267 92 25 entgegen genommen. Die Unterlagen 
sind auch unter www.bd.bs.ch einsehbar. 
 
Einsprachen der Berechtigten und Anregungen der interessierten Öffentlichkeit zu den Ent-
würfen oder zur Planungszone sind bis am 10. Juli 2007 schriftlich und begründet an das 
Hochbau- und Planungsamt, Hauptabteilung Planung, Rittergasse 4, 4001 Basel, einzurei-
chen.  
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Grossratsbeschluss 
 
betreffend 

Zonenänderung sowie Festsetzung eines Bebauungsplans im Bereich Wilden-
steinerstrasse, Baldeggerstrasse und Bechburgerstrasse (Areal GGG Wilden-
steinerstrasse) 
 
Vom ...... 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, gestützt auf die §§ 101 und 106 des Bau- und 
Planungsgesetzes (BPG) vom 17. November 19991 und § 22 und 33 des Finanzhaushalts-
gesetzes vom 16. April 19972), beschliesst: 

I. Zonenänderung 

Der Zonenänderungsplan Nr. 13'261 des Hochbau- und Planungsamtes vom 1. Juni 2007 
wird verbindlich erklärt. 

II. Bebauungsplan 

1. Der Bebauungsplan Nr. 13’259 des Hochbau- und Planungsamts vom 1. Juni 2007 
wird verbindlich erklärt. 

2. Zum Bebauungsplan werden folgende Vorschriften erlassen: 

a. Das im Blockrandbereich zulässige Volumen ist in Anlehnung an die im Situa-
tionsplan und in den Profilen dargestellte Volumenstudie zu realisieren. 

b. Im Bereich A dürfen Gebäudewände und Bauteile eine maximale Höhe von 14 
m (Wildensteinerstr. / Baldeggerstr. 268.07 m ü. M.; Bechburgerstr. 267.50 m 
ü. M.) nicht überschreiten. Unbeachtliche Bauteile bleiben vorbehalten. Min-
destens 1/3 der Fläche im Bereich A darf nicht überbaut werden. 

c. Dachgeschosse müssen auf der Strassenseite mindestens 0.8 m gegenüber 
dem obersten Vollgeschoss zurückgesetzt werden. Es sind nur Flachdächer 
erlaubt.  

d. Die im Blockrandbereich hofseitig nicht überbaute Fläche darf bis 1,5 m unter 
den massgeblichen Messpunkt (Wildensteinerstr. / Baldeggerstr. 254.07 m ü. 
M.; Bechburgerstr. 253.50 m ü. M.) für die Wandhöhe abgegraben werden. 

e. Im Untergeschoss dürfen keine Wohn- und Schlafzimmer sowie Küchen und 
Wohnküchen angeordnet werden. Kochgelegenheiten in Ateliers oder ähnli-
chen Räumen sind erlaubt. 

                                                 
1 SG 730.100 
2) SG 610.100 
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f. Im Blockrandbereich an der Bechburgerstrasse ist gegenüber der Parzelle 
1388 ein seitlicher Grenzabstand von mindestens 5 m einzuhalten. 

g. Gebäudewände und Bauteile dürfen nicht in den für anrechenbare Fensterflä-
chen nötigen Lichteinfallswinkel der bestehenden Gebäude auf den Parzellen 
706 und 1388 ragen. 

3. Das zuständige Departement kann geringfügige Abweichungen vom Bebauungs-
plan ausnahmsweise zulassen, sofern dadurch die Gesamtkonzeption nicht beein-
trächtigt wird. 

III. Entwidmung 

Die Überführung der Parzelle 825 in Sektion 5 des Grundbuchs der Stadt Basel, haltend ca. 
543 m2 vom Verwaltungs- in das Finanzvermögen der Einwohnergemeinde der Stadt Basel 
wird genehmigt. 

IV. Publikation 

Die Beschlüsse I., II. und III. sind zu publizieren; die Beschlüsse I. und II. unterliegen dem 
Referendum und werden nach Eintritt der Rechtskraft wirksam. 




